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4. Änderung des Stadtentwicklungskonzept 1.0 inkl. 
Umweltprüfung und Umweltbericht,  
Flächenwidmungsplanänderung 1.15  
„Erweiterung Campingplatz Röcksee“ 
B-2022-1040-00039 

Mureck, am 19.11.2025 

 

Öffentliche Kundmachung 
 
Gemäß §§ 4, 5, 24 und 38 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 idgF. LGBl. Nr. 68/2025 hat 
der Gemeinderat der Stadtgemeinde Mureck in seiner Sitzung vom 13.11.2025 die Auflage der 4. 
Änderung des Stadtentwicklungskonzepts 1.0 inkl. Umwelterheblichkeitsprüfung, Umweltprüfung 
und Umweltbericht und der Flächenwidmungsplanänderung 1.15, verfasst von DI Stefan Battyan, 
Ingenieurbüro für Raumplanung und Raumordnung, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, 
GZ.: 1030/2025, beschlossen. Die Auflageunterlagen werden  
 

im Zeitraum von 19.11.2025 bis 19.01.2026  
 
öffentlich zur allgemeinen Einsicht aufgelegt und in einer  
 

öffentlichen Präsentation am 17.12.2025, um 09:00 Uhr, im Sitzungssaal/Rathaus, 
 
vorgestellt. 
 
Auszug aus dem Wortlaut zur 4. Änderung des Stadtentwicklungskonzepts 1.0 (Entwurf) 
 
§2 4. Änderung des Stadtentwicklungskonzepts 1.0 

(1) Im Anschluss an den touristischen Siedlungsschwerpunkt Röcksee (Gst. Nr. 1426/68 tw. KG 
Gosdorf) wird im Ausmaß von 0,68 ha eine Örtliche Vorrangzone/Eignungszone für Erholung mit 
der Zusatzfestlegung „Campingplatz“ festgelegt.  

(2) Für den Änderungsbereich wird folgendes textliches Räumliches Leitbild mit der fortlaufenden 
Nummer L4, verordnet: 

a. Der Grad der Bodenversiegelung wird mit maximal 0,15 festgelegt.  

b. Im Geltungsbereich sind mindestens 20 mittelkronige Bäume in Baumschulqualität zu pflanzen  

c. An der östlichen Grenze des Gst. Nr. 1426/68 KG Gosdorf ist eine dichte und durchgehende 
Hecke aus heimischen Gehölzen mit einer Mindestbreite von drei Metern und einer 
Gesamthöhe von 3 Metern im ausgewachsenen Zustand anzulegen. 

d. Für alle Bepflanzungen sind ausnahmslos standortgerechte, heimische Gehölze zu verwenden. 
Pflanzausfälle sind umgehend zu ersetzen. 

e. Einfriedungen sind ausnahmslos licht- und luftdurchlässig, z.B. mit Maschendrahtzäunen, 
Doppelstabmattenzäunen und Holzzäunen und/oder als Hecke auszuführen. Die maximale 
Gesamthöhe darf 1,5m nicht überschreiten. Bauliche Einfriedungen müssen mit einem 



 

 

Mindestabstand von 25cm über dem Boden ausgeführt werden.  
 
Auszug aus dem Wortlaut zur Flächenwidmungsplanänderung 1.15 (Entwurf) 
 
§2 Änderung des Flächenwidmungsplans  

(1) Eine Teilfläche des Grundstücks 1426/68 KG 66208 Gosdorf wird im Ausmaß von 6.753m² anstatt 
bisher Freiland künftig als Freiland mit der zeitlich folgenden Nutzung Sondernutzung im Freiland 
Campingplatz festgelegt.  

(2) Die zeitlich folgende Nutzung Sondernutzung im Freiland Campingplatz tritt mit der 
nachweislichen Entlassung aus dem Forstzwang ein. 

(3) Im Bebauungsplanzonierungsplan wird auf einer Teilfläche des Grundstück 1426/68 KG Gosdorf 
der Geltungsbereich des Räumlichen Leitbilds mit der fortlaufenden Nummer L4 gemäß 4. 
Änderung des Stadtentwicklungskonzepts 1.0 dargestellt. 

 
Zusammenfassendes Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung, der Umweltprüfung und des 
Umweltberichts: 
Aus der Umwelterheblichkeitsprüfung resultieren Verschlechterungen für die Sachthemen 
Landschaftsbild/ Ortsbild, Pflanzen, Tiere, Wald und Boden. Die Verschlechterungen begründen sich 
vorrangig durch den Waldverlust, dessen ökologische Funktion bzw. landschaftliche Bedeutung sowie 
der zu erwartenden teilweisen Bodenversiegelung im Zuge der Campingplatznutzung. Im verordneten 
Räumlichen Leitbild werden verbindliche Festlegungen, wie insbesondere zur Freiraumausstattung 
und Einschränkung der Bodenversiegelung, vorgeschrieben. Die Festlegungen sind im Bauverfahren 
zu berücksichtigen, wodurch die Umweltauswirkungen zumindest teilweise kompensiert werden. 
Aufgrund der Kleinräumigkeit der Änderung und bei Berücksichtigung der Verordnung des 
Räumlichen Leitbilds können erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden. Die 
Umwidmung ist das Ergebnis eines Abwägungsprozesses und erfolgt im touristischen und 
wirtschaftlichen Interesse der Stadtgemeinde.  
 
In die Auflageentwürfe kann im Stadtamt der Stadtgemeinde Mureck, Hauptplatz 30, 8480 Mureck 
(Parteienverkehr: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, sowie Mittwoch 
von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr, Einsicht genommen werden. Aufgrund des Verordnungsumfangs ist ein 
vollständiger Aushang der Unterlagen an der Amtstafel nicht möglich. Zusätzlich sind die Kundmachung 
sowie der Auflageentwurf im Internet auf der Gemeindehomepage unter 
https://www.mureck.gv.at/aktuelles/mureck/ als Download verfügbar. 
 
Gemäß §§ 4, 5, 24 und 38 können gegen die Auflageentwürfe innerhalb der oben angeführten 
Auflagefrist und einlangend bei der Stadtgemeinde Mureck Einwendungen schriftlich und begründet 
beim Gemeindeamt bekannt geben werden. Entsprechende Einwendungsformulare liegen im 
Gemeindeamt auf. 
 

Angeschlagen am: 20.11.2025 
Abgenommen am:.19.01.2026 
Durch: Gernot Schutz 
Amtstafel, https://www.mureck.gv.at/aktuelles/mureck/ 

Für die Stadtgemeinde: 
Der Bürgermeister 

Klaus Strein 

Aushang an der Amtstafel: 
1) 4. Änderung des Stadtentwicklungsplans 1.0 (Ist/Soll) mit Legende 
2) Flächenwidmungsplanänderung 1.15 (Ist/Soll) mit Legende zum Flächenwidmungsplan 
3) Bebauungsplanzonierung zum Flächenwidmungsplan 1.15 (Ist/Soll) inkl. Legende  
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